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AuchdieSchweizdiskriminiertMinderheiten
«Der rechte Kulturkampf ist
unschweizerisch»,
Ausgabe vom 13. Mai

«Die Rücksichtnahme auf
Minderheiten» sei «Teil der
DNAder Schweizmit ihren
vielen Sprachen undKonfes-
sionen», schreibt Kommenta-
tor Christoph Bernet. Das
Gegenteil ist der Fall: Auch der
Schweizer Bundesstaat hat
nach 1848 die Tradition ge-
pflegt,Minderheiten zu diskri-
minieren – bis 1971 auch die als
Minderheit gelesene Bevölke-
rungsmehrheit der Frauen.

Juden erhielten dieNieder-
lassungs- und die Kultusfrei-
heit erst 1866 – und dies auch
erst nach französischemDruck
bei der Aushandlung eines
Handelsvertrages. Diese

Gleichberechtigung schützte
nicht-eingebürgerte Jüdinnen
und Juden jedoch nicht vor
Einbürgerungsverweigerungen
– und von 1933 bis 1945 vor
antisemitischmotivierten
Abweisungen an der Landes-
grenze. Bis in die 1970er-Jahre
bekämpfte die Schweiz die
Lebensweise von Sinti und
Roma und Jenischen, vorange-
trieben von einer privaten
Stiftung, unterstützt von
staatlichen Stellen. Noch
länger in Kraft warenAusnah-
meartikel gegen die katholi-
sche Kirche, der Bistumsartikel
bis zur Volksabstimmung im
Sommer 2001. Und heute sind
esMuslimas undMuslime,
derenDiskriminierung in der
Bundesverfassung durch das
Minarett- und durch das Burka-

verbot festgeschrieben ist.
Selbst gegen die Ausschrei-
bung eines seit 2018 jährlich
verliehenen Preises für erfolg-
reich betriebene Islam-Diskre-
ditierung – heute Stop Islami-
zation-Award genannt – erhebt
sich kaumWiderspruch, auch
nicht in denMedien.

Rechtsbürgerliche betrei-
ben in der Tat einenKultur-
kampf. Ihr gesellschaftlicher
Einfluss steigtmomentan –
auchweil sie sich auf die
Tradition diskriminierender
Vorstellungen berufen können.
Zur Tradition gehört auch das
beschönigende Zuschreiben
angeblich biologisch veranker-
ter eigener «positiver» Eigen-
schaften.

Hans Stutz, Kantonsrat Grüne, Luzern

EinMonster,das sichdurchdieLandschaftfrisst
«Beromünster: Umfahrung löst
Probleme nicht»,
Ausgabe vom 12. Mai

BestenDank anRedaktor Reto
Bieri für den sachlichen Bericht
zurMitgliederversammlung
derGrünen Luzern in Bero-
münster. Dort steht alles
Wichtige, was gegen diese
Umfahrung spricht. Als be-
kannt wurde, dass eineUmfah-
rungmit Brücke realisiert
werde, dachte ich zuerst, das
sei eine vernünftige Sache.
Nun, nach demBesuch des
Rundganges desNein-Komi-
tees war ich schockiert. Ich
kann es nicht anders sagen: Die
«Umfahrung» entpuppt sich
alsMonster. Das Projekt frisst

sich durch Landschaft, die im
Bundesinventar der schützens-
wertenOrtsbilder der Schweiz
ZoneA steht. Dass in diesem
doch eher kleinenDorf Kreisel
gebaut werden sollen, auf
denen dreimal die Stiftskirche
Platz hätte, ist überdimensio-
niert und aus der Zeit gefallen,
ja eigentlich eine Frechheit.

Die Konsequenzen sind
abgetrageneHügel und Beton-
bauten: Absehbar ist auch
mehr LKW- und sonstiger
Verkehr, also nochmehr Lärm
für alle, welche an den geplan-
ten Strassenwohnen.

Der Kostenvoranschlag von
70Millionen Frankenwird
auch nicht reichen, wegen der
momentan happigen Preisauf-

schläge. Die Bauzeit würde
sich über Jahre hinziehen. Die
Umfahrungwürde auch imFle-
cken noch lange keine Entlas-
tung, sondern durch die Bautä-
tigkeit nochmehr Belastungen
bringen.Wieso nicht jetzt
verkehrsberuhigendeMass-
nahmen bei den bestehenden
Strassen ergriffenwerden,
verstehe ich nicht. Es sind
genug Ideen vorhanden. Auch
die umgrenzendenOrtewer-
den vomMehrverkehr belastet
sein und sind es schon heute.
Dass wir dazu öffentlich keine
Meinung äussern sollen, ist
grotesk.

Claudia ChristenWeizenegger,
Neudorf

Siekönnten schleichenddieOberhandgewinnen
«Chinesische Käufer sollen
nicht abgeschreckt werden»,
Ausgabe vom 11. Mai

Das Bundesparlamentwill nun
plötzlich Kontrollen schaffen,
umdenAusverkauf von
Schweizer Firmen anChinesen
zu erschweren. Economie-
suisse kritisiert Investitions-
kontrollen beimAufkauf von
Schweizer Firmen durch
chinesische Käufer jedoch
scharf. Denn chinesische
Käufer sollen nicht abge-
schreckt werden.

Die chinesische Philoso-
phie besteht darin, schleichend
dieOberhand in der schweize-
rischenWirtschaft – und
folglich auch in der politischen
Landschaft – zu gewinnen.
Doch daswill die geldbesesse-
neWirtschaft nicht wahrha-
ben. Einmal im Sattel, könnte

es von Staates wegen Sinn
machen, chinesischen Staats-
angehörigen nach einer er-
leichterten Einbürgerung den
roten Pass zu überreichen.

Die Polit- undWirtschafts-
verbandeltenwahrten immer
ihre Interessen, nur nicht die
des Volkes. Beispiel: Im Jahr
2003 bekamdie Fifa vom
Bundesrat eine Sondergeneh-
migung zumErwerb von
Stockwerkeigentum, zur
Nutzung durch die Spitze der
Fifa. DieÖffentlichkeit war
darüber imVorfeld nicht
informiert worden. Gleichzei-
tig warnte der Bundesrat vor
einemWegzug der Fifa ins
Ausland.

Die Fifa wird bis heute –mit
einer Bilanzsumme von einer
Milliarde Franken undToch-
terfirmen in der ganzenWelt –
in Zürichweiterhinwie ein

gemeinnütziger Verein besteu-
ert, also gleichwie ein Kanin-
chenzüchterverein. Eine
Parlamentarische Initiative zu
einer normalen Besteuerung
lehnte das Parlament in Zürich
ab.Wie glaubwürdig das ganze
Prozedere abläuft undwas
daraus resultiert, darüber darf
gerätselt werden.

Rolf Lötscher, Luzern

Vielleicht sindMensch undTier zuerst erschrocken, als sie einander
erblickten. Aber das Treffen war freundlich. Leserbild: Gregor Jakober, Alpnach Dorf

Begegnung mit einem Dachs in Giswil

Bitte kurz

Bitte fassen Sie sich kurz, damit
möglichst viele Briefe Platz ha-
ben. Ihr Schreiben sollte höchs-
tens 1900 Zeichen umfassen.
Die Redaktion behält sich vor,
Leserbriefe zu kürzenoder sie
nicht zu publizieren.
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KönnenwirdenVerwaltungsvertrageinfachkündigen?
Stockwerkeigentum WirhabeneineEigentumswohnunggekauft.Die Stockwerkeigentümergemeinschaft hat schon
vor JahreneinenVerwaltungsvertragmit einemspezialisiertenUnternehmenabgeschlossen.Wir sindmit dessenArbeit
abernicht zufrieden.WiekönnenwirdiesenVerwaltungsvertragwieder aufheben?

StockwerkeigentumalsWohn-
formhat in den letzten Jahren
eine grosseVerbreitung erfah-
ren.DieVerknappung des
Baulands unddie fortschreiten-
deVerdichtung führen dazu,
dass häufigMehrfamilienhäu-
ser gebautwerden. Sofern die
Gemeinschaft der Eigentümer
die Verwaltung der Liegen-
schaft nicht selbst besorgen
will, setzt sie üblicherweise
einenVerwalter ein,mit dem
ein entsprechender Vertrag
abgeschlossenwird.

Die Einsetzung der Verwal-
tung hat zwei Komponenten,
einerseitswird der Verwalter
als organschaftliches Element
der Stockwerkeigentümerge-
meinschaft eingesetzt und
andererseits schliesst die
Gemeinschaftmit demVerwal-
ter einen schuldrechtlichen
Vertrag nachObligationenrecht
ab.Die rechtlicheQualifikation
dieses Vertrags ist nicht immer

eindeutig und vor allemvon
den vereinbarten Pflichten
abhängig. Typischerweise
handelt es sich umeinenAuf-
trag nachArt. 394ff.OR, es
sind aber auchArbeitsverträge
(Art. 319ff.OR) oder Innomi-
natverträge (Verträge, die
weder imBesonderenTeil des
ORnoch in einemSpezialge-

setz eine eigeneRegelung
erfahren haben)möglich.

LaufzeitdesVertrages
kann frei gewähltwerden
Die Laufzeit des Vertrages
kann grundsätzlich frei gewählt
werden. In der Praxis kommen
sowohl befristete als auch
unbefristete Verträge vor.
Wichtig ist, dass die organ-
schaftlicheKomponente des
Verwaltungsverhältnisses
parallel zur vertraglichen
Beziehung zwischenVerwalter
undGemeinschaft besteht.

Aus diesemGrund kann die
Beendigung des Vertrages
sowohl über die Abberufung
des Verwalters aufgrundArt.
712r Abs. 1 ZGB als auch über
Auflösung der vertraglichen
Beziehung (bspw. durchKündi-
gung) erfolgen. Der Beschluss
derGemeinschaft zur Beendi-
gung (Quorum: Einfaches
Mehr der anwesenden Stock-

werkeigentümer)muss nicht
begründet werden. Vorbehal-
ten bleiben allfällige Entschä-
digungsansprüche des Verwal-
ters aufgrund der vertraglichen
Beziehung, etwawegen vorzei-
tiger Beendigung des Auftrags.

Verwalterbeansprucht
eventuellEntschädigung
DerVerwaltungsvertrag ist
grundsätzlich nach den vertrag-
lichenRegeln zu beenden (in
der Praxis erfolgt diesmeist
durch eineKündigung). Erfolgt
eineAbberufung aufgrund
Abberufungsbeschluss der
STWE-Gemeinschaft, ist der
Vertrag zu liquidieren.Diesfalls
hat der Verwaltermöglicher-
weise Entschädigungsansprü-
che aus demVertrag (z.B. bei
einerMindestlaufzeit oder aus
vorzeitiger Beendigung) gegen
die Stockwerkeigentümerge-
meinschaft. Die STWE-Ge-
meinschaft kann dasRisiko

solcher Entschädigungsansprü-
che desVerwalters dannmini-
mieren,wennneben dem
Abberufungsbeschluss auch ein
wichtigerGrund in vertrags-
rechtlicherHinsicht (z. B. nach
Art. 404OR) für die Beendi-
gung desVertrages vorliegt.
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Kurzantwort

Der Verwaltungsvertrag ist grund-
sätzlich nach den vertraglichen
Regeln aufzulösen. Aufgrund der
organschaftlichen Stellung des
Verwalters kann dieser aber je-
derzeit von der Gemeinschaft
abberufen werden. Bestehen für
diese Abberufung keine ausrei-
chenden vertraglichen Gründe,
kann der Verwalter eventuell eine
Entschädigung verlangen. (heb)

Dominik Greder
Rechtsanwalt, Voser Rechts-
anwälte KlG, Baden; www.voser.ch
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